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Interkommunale  Zusammen-
arbeit Billerbeck - Rosendahl. 
Gemeinsame Klärschlammbehandlung 
und Entsorgung
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Klärschlammentsorgung Rosendahl

 Klärschlammmenge Osterwick 148 t TS/a

 Klärschlammmenge Holtwick 136 t TS/a

 Der Klärschlamm (3,5 - 4%) wird auf den Kläranlagen Zwischengespeichert und zum einen 

Teil als Nassschlamm abgeholt und von eine Dienstleister getrocknet und verbrannt und 

zum andern Teil durch ein Lohnentwässerer entwässert und anschließend über die Fa. KRN 

entsorgt.

 Schlammentsorgung ab 2022: Ausschließlich (Mit)Verbrennung 

 Rosendahl möchte aus Personalgründe keine eigenen Entwässerung betreiben
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Klärschlammentsorgung Rosendahl

 Klärschlammmenge Billerbeck 170 t TS/a

 Der Klärschlamm wird zwischengespeichert, ausgefault und durch eine Lohnentwässerung 

entwässert und entsorgt.

 Schlammentsorgung: Landbauliche Verwertung
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Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

 Die Faulung der Gemeinde Billerbeck ist nur zu 30% ausgelastet.

 Die Gemeinde Rosendahl ist auf der Suche nach einem neuen Entsorgungsweg für den 

Klärschlamm beider Kläranlagen.

 Die Entfernung zwischen der Kläranlage Holtwick in Rosendahl und die KA in Billerbeck beträgt 

nur 15,1 km. Die Kläranlage Osterwick liegt auf dem Weg.

 Durch Ausfaulen von Klärschlamm wird Energie produziert und das zu entsorgende Volumen wird 

reduziert.

 Gemeinsam können die Kommunen langfristigere und günstigere Entsorgungsverträge 

aushandeln.In
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Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

Sicherstellung einer dauerhaften Klärschlammentsorgung für die Kommunen Rosendahl und 
Billerbeck

Diese soll folgende Eckpunkte erfüllen:

Nutzung vorhandener lokaler Ressourcen

Stabile Entsorgungspreise für beide Kommunen

Entsorgungssicherheit für beide Kommunen

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

CO2 Reduzierung der Prozesse

Größere Unabhängigkeit von zukünftige Marktentwicklungen
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

Beantragung von Fördergelder für eine Studie mit dem Thema: „Die Einrichtung einer interkommunalen Kooperation zur gemeinsame
Klärschlammentsorgung“ nach der Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. Juli 2019

Durchführung der Studie

Beratung der Ergebnisse der Studie in den jeweiligen Gemeinden

Bei positiver 

Entscheidung: 

Einholung der Genehmigung für die Gemeinsame Klärschlammentsorgung

Start der gemeinsame Klärschlammentsorgung

Aufbau der Kooperation

Durchführung der Umbaumaßnahmen

Planung der Umbauarbeiten

Bei negativer 

Entscheidung: 

Jeder Gemeinde geht sein eigenen Weg

Vergleich der Studienergebnisse mit Alternativen
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

 Untersuchung der technischen Randbedingungen in beiden Gemeinden

 Verfahrenstechnische und wirtschaftliche Betrachtung der vorhandene Klärschlammbehandlung in 

Billerbeck

 Technische und finanzielle Bewertung der Anlagenteile, der gemeinsamen Schlammbehandlung

 Untersuchung notwendiger Umbaumaßnahmen zur Annahme des Klärschlamms aus Rosendahl

 Untersuchung notwendiger Maßnahmen um die Anlage für die nächsten x-Jahre fit zu machen und 

Betrachtung möglicher neuer Behandlungsstufen

 Untersuchung und Bewertung möglicher Kooperationsmodelle

 Bestimmung der Kosten für die gemeinsame Klärschlammentsorgung inkl. Prognose einer zukünftigen 

Kostenentwicklung
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

Es gibt viele möglichen Kooperationsmodellen von einer Minimallösung bis hin zu einer gemeinsamen Gesellschaft:

nicht im Sinne der Entwicklung einer Interkommunale 

Zusammenarbeit, Dienstleistung müsste ausgeschrieben werden
Rosendahl liefert Schlamm in Billerbeck, Billerbeck nimmt 

den Schlamm an und verarbeitet den Schlamm in der 
Faulung.

Es wird eine gemeinsame Gesellschaft gegründet die die 
Betriebsführung und sonstige Aufgaben der 

gemeinsamen Schlammbehandlung durchführt und die 
Entsorgung des ausgefaulten Schlammes sicherstellt. Die 

Faulung bleibt Eigentum der Gemeinde Billerbeck.

Es wird eine gemeinsame Gesellschaft gegründet die das 
Eigentum an die Faulung der Gemeinde Billerbeck 

erwerbt, die Betriebsführung, die sonstige Aufgaben der 
gemeinsamen Schlammbehandlung und die Entsorgung 

des ausgefaulten Schlammes durchführt. 
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck

Vorschlag: 

 Im Rahmen der Studie werden in einer ersten grobe Abschätzung mögliche 

Kooperationsstrukturen für die gemeinsame Klärschlammentsorgung untersucht. 

 Vor- und Nachteile werden aufgelistet. 

 Die Gemeinden entscheiden jeder für sich, mit welcher Lösungen sie einverstanden 

sind. 

 Anschließend werden durch eine unabhängige Kanzlei die vertraglich zu klärenden 

Punkte weiter detailliert.In
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck
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2022 - 2023

Monat 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Kick-off

2 Erste kontaktaufnahme mit dem Land NRW zwecks Abklärung der Förderfähigkeit

3 Einholung von Angebote für die Studie

4 Einreichen des Förderantrags

5 Bewilligung der Fördermittel

6 Durchführung der Studie

7 Abstimmung in den Gemeinden

8 Start der Umsetzungsphase
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Alternativen Klärschammentsorgungsmöglichkeiten
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Gemeinsame Klärschlammentsorgung Rosendahl - Billerbeck
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Nr. Mögliche Entsorgungswege Verfahrensbeschreibung und 
endgültiger Verwertungsweg

TS-Gehalt, mit dem der 
Schlamm die 

Kläranlage verlässt

Erf. Investitionen Vorteile / Nachteile

1 Thermische Verwertung über eine Mit- oder 
Monoverbrennung

Entwässerung des Schlammes 
mittels ein eigenes 
Entwässerungsaggregat (auf eine 
der Kläranlagen der Gemeinde), 
anschliessend Thermische 
Verwertung

Stichfest (> 20% TR) Bau einer Schlammentwässerung 
Bau einer Halle                                
Bau eines Schlammverladeplatzes, 
kosten ca. 450T € Netto

Nach Entwässerung des Schlammes stehen viele 
Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.                               
Durch die Entwässerung verringern sich die Transportkosten                                                                                                                                                  
Investitionen auf eine Kläranlage erforderlich                                
Der Schlamm der andere Kläranlage muss transportiert werden

2 Thermische Verwertung über eine Mit- oder 
Monoverbrennung

Entwässerung des Schlammes 
mittels Lohnentwässerung, 
anschliessend Thermische 
Verwertung

Stichfest (> 20% TR) Bau eines Schlammverlade-
platzes, kosten ca. 100T € Netto 
Abschluss eines Langfristigen 
Vertrages

Nach Entwässerung des Schlammes stehen viele 
Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.                                        
Durch die Entwässerung verringern sich die Transportkosten                            
Investitionen auf beide Kläranlage erforderlich                               
Es muss ein langrfristiger Vertragabgeschlossen werden

3 KVM Klärschlammverwertungs-Gesellschaft 
Münsterland mbH, Heek

Trocknung des Schlammes mit 
Abwärme der Tierkörper-
beseitigungsanlage in Heek. 
Thermische Verwertung in einem 
Braunkohlekraftwerk

Flüssig nach Eindickung 
(ca. 3,5 -4 %)

Optimierung der 
Schlammeindickung ggf. 
Ersatzbeschaffung

Abholung: wöchentlich abwechselend 1 oder 2 Fahrten.                                                                        
Keine Investitionen auf der Kläranlage erforderlich                        
Es muss ein langrfristiger Vertragabgeschlossen werden

4 Zugabe des Schlammes in eine andere 
Faullung (z: B. Coesfeld?) anschließend 
Entsorgung über diese Kläranlage

Transport des Schlammes  und 
Zugabe in die Faulungsanlage, 
abschließend Entwässerung und 
Entsorgung

Flüssig nach Eindickung 
(ca. 3,5 -4 %)

Optimierung der 
Schlammeindickung ggf. 
Ersatzbeschaffung

Keine Investitionen auf der Kläranlage erforderlich.                                                              
Der Schlamm wird zur Energieproduktion genutzt.                                                          
Kein direkten Einfluss auf den Entsorgungsweg und die Kosten                                                                                                   

5 Bau einer Klärschlammvererdungsanlage Thermische Verwertung oder 
landwirtschafliche Verwertung

Flüssig nach Eindickung 
(ca. 3,5 -4 %)

Bau einer 
Klärschammvererdungsanlage, 
Kosten ca. 1,5 Mio. € Netto (ohne 
Grundstück)

Naturnahes Verfahren.                                                             
Ausrechned Grundstücke müssen zur Verfügung stehen                                
Entsorgung des vererdeten Schlammes unsicher
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Förderrichtlinie

14

Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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Richtlinie über die Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperation in NRW vom 18. 
Juli 2019
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